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B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung

108	 Abfallwirtschaft; 
hier: Prüfung der UVP-Pflicht

Bezirksregierung Detmold

Az.: 52.0010/22/8.6.3.2

Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendig-
keit einer Umweltverträglichkeitsprüfung: Einzelfalluntersu-
chung nach § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG)

Die Oelentruper Anlagen GmbH & Co. beantragt die Geneh-
migung gemäß § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zur Änderung und zum geänderten Betrieb der 
Biogasanlage der LipperLandEnergie in 32694 Dörentrup, 
Oelentrup 1 und fällt unter die Ziffern 1.2.2.2, 8.6.3.2, 8.13 
und 9.1.1.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Beantragt wird 
die Erweiterung des Inputs und eine Lagerung von ausgego-
renen Gärresten in einem externen Lager.  

Die v. g. Anlage ist den Ziffern 1.2.2.2, 8.4.2.2 und 9.1.1.3 
der Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen. Somit ist gemäß § 9 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in einer Einzelfalluntersuchung zu prüfen, ob das Vorhaben 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß des Abschnitt 2 
des UVPG unterzogen werden muss. Innerhalb der Anlage 
und des Anlagengeländes erfolgt eine erhöhte Anlieferung 
und eine erhöhte Abholung von Material, es kommt jedoch 
nicht zu einer wesentlichen Auswirkung auf Gerüche oder 
anderer Emissionen. Das vorhandene Lagervolumen ist zur 
Erreichung der erforderlichen Lagerdauer zu klein bemessen. 
Daher wird zukünftig zusätzlich ein weiterer Lagerbehälter 
außerhalb des Betriebs genutzt. Diese externe Lagerung ist 
vertraglich abgesichert.

Von der Erweiterung des Durchsatzes einer bestehenden 
Anlage geht keine erhebliche Gefährdung für die Schutzgüter 
aus. Durch diese Merkmale und den Standort des Vorhabens 
sind erheblichen Auswirkungen im Sinne des UVPG auf die 
Schutzgüter nicht erkennbar. Nach Prüfung der Antragsun-
terlagen wurde daher entschieden, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist. 

Das Ergebnis der Vorprüfung wird hiermit nach § 5 Abs. 2 
UVPG öffentlich bekannt gegeben und ist gemäß § 5 Abs. 3 
Satz 1 UVPG nicht selbstständig anfechtbar.

Im Auftrag 
Niemeyer

109	 Bezirksregierung Münster;
hier: Allgemeinverfügung

Die Bezirksregierung Münster als zuständige Luftfahrt-
behörde für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und 
Münster erlässt für den Zuständigkeitsbereich als örtlich 
zuständige Luftfahrtbehörde folgende Allgemeinverfügung:

Erlaubnis für den Aufstieg von bemannten Frei
ballonen außerhalb eines für den Ballonaufstieg 

genehmigten Flugplatzes und den Wiederaufstieg 
nach Zwischenlandungen 

Die gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG) in Verbindung mit § 18 Absatz 1 Satz 1 der Luft-
verkehrs-Ordnung (LuftVO) erforderliche Erlaubnis für den 
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Aufstieg bemannter Ballone außerhalb eines für den Ballo-
naufstieg genehmigten Flugplatzes und den Wiederaufstieg 
nach Zwischenlandungen wird allen Inhabern einer Ballonpi-
lotenlizenz nach BFCL.115 des Anhangs III der Verordnung 
(EU) 2018/395 der Kommission vom 13. März 2018 zur Fest-
legung detaillierter Vorschriften für den Flugbetrieb mit Ballo-
nen sowie für die Lizenzerteilung für die Flugbesatzung von 
Ballonen gemäß der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates (ABl. L 71 vom 14.3.2018, 
S. 10, L 203 vom 9.6.2021, S. 17), die zuletzt durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1874 (ABl. L 378 vom 
26.10.2021, S. 4) geändert worden ist, wird hiermit wie folgt 
erteilt: 

I. Umfang:

1. Diese Erlaubnis berechtigt zum Aufstieg mit bemannten 
Freiballonen außerhalb eines für den Ballonaufstieg geneh-
migten Flugplatzes und den Wiederaufstieg nach Zwischen-
landungen

• am Tage, 
• nach Sichtflugregeln und
• an vorher nicht festgelegten Orten außerhalb von dicht-

besiedelten Gebieten.

2. Wiederstarts können bei Fahrten zum Erwerb oder zu 
der Erweiterung, Aufrechterhaltung oder Erneuerung von 
Lizenzen und Berechtigungen durchgeführt werden. Dies gilt 
insbesondere für Ausbildungs- und Schulungsfahrten, Befä-
higungsüberprüfungen und Kompetenzbeurteilungen sowie 
Fahrten zur Abnahme einer Praktischen Prüfung im Sinne 
des Anhangs III der Verordnung (EU) 2018/395 mit einem 
Lehrberechtigten oder Prüfer sowie bei Befähigungsüberprü-
fungen gemäß BOP.ADD.315 des Anhangs II der Verordnung 
(EU) 2018/395.

3. Wiederstarts können durchgeführt werden bei Fahrten 
zur Inübunghaltung und Aufrechterhaltung eines der Sicher-
heit dienenden Trainingsstandes bei Ballonfahrten, z.B. nach 
längeren Fahrtpausen oder bei seit längerer Zeit nicht gefah-
renen Ballonklassen oder -gruppen oder zum Vertrautmachen 
mit bisher nicht gefahrenen Ballonen anderer Hersteller/Bau-
arten. Bei diesen genannten Fahrten mit Zwischenlandungen 
dürfen sich – außer in Gasballonen – nur der Freiballonführer 
und gegebenenfalls ein Lehrberechtigter oder Prüfer an Bord 
befinden.  Soll ein Lehrberechtigter oder Prüfer mit an Bord 
genommen werden und wäre in diesem Fall unklar, wer ver-
antwortlicher Freiballonführer ist, muss dies vorab schriftlich 
festgelegt werden.

4. Die Aufnahme oder der Austausch von Personen und 
von Betriebsstoffen bei Zwischenlandungen ist nicht zuläs-
sig. 

5. Wiederstarts nach Zwischenlandungen bei Fahrten zur 
Beförderung von Fluggästen sind nicht zulässig. 

6. Außen- und Wiederstarts nach Zwischenlandungen bei 
Veranstaltungen, an denen eine große Anzahl von Personen 
anwesend ist, sowie an Luftfahrtveranstaltungen im Sinne 
von § 24 LuftVG sind nicht zulässig.

7. In Gebieten mit erheblicher Vogelschlag- und Störungs-
gefahr gemäß der Luftfahrtkarte Aeronautical Chart ICAO der 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, in der Nähe von flugbe-
trieblich relevanten Hindernissen, Freileitungen und Masten 
sind Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlandungen 
nicht zulässig.

II. Bedingungen:

1. Zur Durchführung von Außenstarts oder Wiederstarts 
nach Zwischenlandungen müssen alle Voraussetzungen zur 
Nutzung der Rechte aus der Ballonpilotenlizenz (BPL) gemäß 
Teil BFCL des Anhangs III der Verordnung (EU) 2018/395 
erfüllt sein.

2. Es dürfen keine Tatsachen vorliegen, die den Freiballon-
führer als ungeeignet erscheinen lassen, eigenverantwortli-
che Entscheidungen im Rahmen dieser Erlaubnis zu treffen.

3. Für Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischen-
landungen, die zusätzliche behördliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse oder Berechtigungen nach anderen Vorschrif-
ten (z.B. des Landschafts- und Naturschutzrechts) erfordern, 
müssen diese vorliegen und mitgeführt werden.

4. Vor einem Außenstart oder Wiederstart nach Zwischen-
landung innerhalb eines Halbmessers von 5 km um einen 
Flugplatz ist während der Betriebszeit dieses Flugplatzes 
der Start mit der örtlich zuständigen Luftaufsichtsstelle oder 
Flugleitung abzustimmen. Bei einem Flugplatz mit Kontroll-
zone ist darüber hinaus mit der Flugverkehrskontrollstelle 
vorab eine Absprache zu treffen und die erforderliche Frei-
gabe einzuholen.

5. Nach dem Start muss die Mindesthöhe gemäß 
SERA.3105 in Verbindung mit SERA.5005 Buchstabe f) des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 
der Kommission vom 26. September 2012 zur Festlegung 
gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften 
für Dienste und Verfahren der Flugsicherung und zur Ände-
rung der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1035/2011 sowie 
der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, 
(EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010 
(ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1, L 145 vom 31.5.2013, S. 
38, L 037 vom 13.2.2015, S. 24, L 214 vom 13.8.2015, S.  
28), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2020/886 (Abl. L 205 vom 29.6.2020, S. 14) geändert worden 
ist, gefahrlos erreicht werden können.

6. Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlandungen 
sind nur zulässig, wenn die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Straßen-, Bahn-, Schiffs- und Luftverkehrs nicht beeinträch-
tigt wird.

III. Auflagen:

1. Der Freiballonführer hat vor jedem Außenstart oder Wie-
derstart nach einer Zwischenlandung unter Berücksichtigung 
der Wetterverhältnisse (insbesondere Wind, Sicht und Wol-
kenhöhe) und der zu überfahrenden Hindernisse zu prüfen, 
ob das Startgelände für einen gefahrlosen Start geeignet ist 
und geeignetes Landegelände in Fahrtrichtung erreicht wer-
den kann. Vor dem Außenstart muss eine Windmessung am 
Startgelände mit einem geeigneten Hilfsmittel erfolgen. 

2. Außenstarts von bis zu maximal vier Ballonen dürfen nur 
durchgeführt werden, wenn ein Startgelände zur Verfügung 
steht, welches eine gegenseitige Behinderung ausschließt. 
Starts von Heißluftballonen müssen nacheinander in der Art 
erfolgen, dass jeder Ballon erst dann starten darf, wenn der 
Vorgänger die Mindesthöhe gemäß SERA.3105 in Verbindung 
mit SERA.5005 Buchstabe f) des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 nach dem Start erreicht 
hat. Die Möglichkeit der Funkkommunikation zwischen allen 
beteiligten Ballonführern muss jederzeit sichergestellt sein. 

3. Bei fortgesetzter Benutzung desselben Startgeländes 
über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten hinweg ist 
die örtlich zuständige Luftfahrtbehörde zu benachrichtigen. 
Von einer fortgesetzten Benutzung ist auszugehen, wenn im 
monatlichen Durchschnitt mehr als vier Starts durchgeführt 
werden.

4. Ausreichender Brandschutz, der den besonderen 
Betriebsverhältnissen, der Beschaffenheit des Geländes für 
den Außenstart und der Ballonfüllung Rechnung trägt, ist 
bereitzuhalten.

5. Zwischenlandungen dürfen nur bei geringen Wind-
geschwindigkeiten durchgeführt werden, die ein längeres 
Schleifen am Boden nicht erwarten lassen. Nach Möglichkeit, 
und wenn dem keine flugbetrieblichen Überlegungen entge-
genstehen, sind für Zwischenlandungen befestigte Wege/
Feldwege zu nutzen. Der Abstand zu bewohnten Gebäuden 
muss dabei zum Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarer 
Belästigung durch Lärm gewährleistet sein.

6. Nicht zulässig sind Zwischenlandungen 

• in Städten und anderen dichtbesiedelten Gebieten,
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• �in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gebäuden oder 
Industrieanlagen, im Bereich von flugbetrieblich relevan-
ten Hindernissen,

• �in Gebieten mit erheblicher Vogelschlag- und Störungs-
gefahr gemäß der Luftfahrtkarte Aeronautical Chart ICAO 
der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, 

• in unmittelbarer Nähe zu Tieren auf Freiflächen, 
• �in unmittelbarer Nähe zu Menschen, Luftfahrtveranstal-

tungen, sonstigen Veranstaltungen sowie
• �wenn die Zwischenlandungen die Sicherheit und Leich-

tigkeit des Straßen-, Bahn-, Schiffs- oder Luftverkehrs 
beeinträchtigten würden.

7. Der Freiballonführer hat nach BOP.BAS.065 des 
Anhangs II und BFCL.050 des Anhangs III der Verordnung 
(EU) 2018/395 Außenstarts und Wiederstarts im Fahrtenbuch 
und im Bordbuch des Ballons aufzuzeichnen. Die Vorgaben 
der Acceptable Means of Compliance (AMC) AMC1 BOP.
BAS.065 des Anhangs II der Verordnung (EU) 2018/395 und, 
soweit diese keine entgegenstehende Regelungen treffen, 
des § 30 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind 
zu beachten.

8. Entstehen im Zusammenhang mit einer Ballonfahrt auf-
grund dieser Erlaubnis

• �nicht unerhebliche Verletzungen einer oder mehrerer Per-
sonen, 

• Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder
• �nicht unerhebliche Sachschäden (einschließlich Tier-

schäden), 

so sind diese Ereignisse der örtlich zuständigen Luftfahrt-
behörde unverzüglich anzuzeigen. Davon unberührt bleiben 
die Pflichten zur Meldung von Unfällen, Störungen und Ereig-
nissen, auf die untenstehend hingewiesen wird. 

9. Diese Erlaubnis wird gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz [des jeweiligen Landes] mit 
dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung einer Auflage verbunden. Nachträgliche Auflagen 
sind insbesondere zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung möglich. 

10. Eine Ablichtung dieser Erlaubnis ist mitzuführen.

Diese Erlaubnis kann jederzeit widerrufen, vom Umfang 
her begrenzt oder erweitert, geändert oder mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. 

IV. Hinweise:

1. Außenstarts und Wiederstarts nach Zwischenlandung 
dürfen von bemannten Freiballonen außerhalb der für sie 
genehmigten Flugplätze nur durchgeführt werden, wenn der 
Grundstückseigentümer oder sonst Berechtigte zugestimmt 
hat (§ 25 Absatz 1 Satz 1 LuftVG).

2. Nach einer Landung oder Zwischenlandung, insbeson-
dere wenn ein Schaden entstanden ist, ist die Besatzung 
des bemannten Freiballons gemäß § 25 Absatz 2 Satz 2 
LuftVG verpflichtet, dem Grundstückseigentümer oder sons-
tigen Berechtigten jedes von der Landung oder Abtransport 
des Freiballons betroffenen Grundstückes jeweils über den 
Namen und Wohnsitz des Halters, des Freiballonführers 
sowie des Versicherers Auskunft zu geben. Dies kann auch 
nachträglich (nach Beendigung der Ballonfahrt) telefonisch 
oder in Textform erfolgen. Kann der Grundstückseigentümer 
nicht benachrichtigt werden, ist die örtlich zuständige Poli-
zeidienststelle unverzüglich entsprechend zu unterrichten.

3. Grundstücke, die für eine Zwischenlandung in Anspruch 
genommen werden, dürfen nur mit Zustimmung des Eigen-
tümers oder sonstigen Berechtigten von Kraftfahrzeugen 
befahren werden.

4. Schadensersatzansprüche aufgrund von Schäden, die 
durch Ballonfahrten aufgrund dieser Erlaubnis (insbesondere 
während Außen- oder Wiederstarts oder Landungen) verur-
sachte werden, bleiben von dieser Allgemeinverfügung unbe-
rührt.

5. Zuwiderhandlungen gegen schriftliche vollziehbare Auf-
lagen dieser Erlaubnis können nach § 58 Absatz 1 Nummer 
11 LuftVG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

6. Gemäß § 29b LuftVG sind Halter und Führer von Frei-
ballonen verpflichtet, beim Betrieb in der Luft und am Boden 
vermeidbare Geräusche zu verhindern und die Ausbreitung 
unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu beschrän-
ken, wenn dies erforderlich ist, um die Bevölkerung vor 
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Beläs-
tigungen durch Lärm zu schützen. Auf die Nachtruhe der 
Bevölkerung ist in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen. 

7. Gemäß § 44 Absatz 1 Nummer 3 LuftVO handelt ord-
nungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1 Nummer 10 LuftVG, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 LuftVO einen 
Lärm bei dem Betrieb eines Luftfahrzeugs verursacht, der 
stärker ist, als es die ordnungsgemäße Führung oder Bedie-
nung unvermeidbar erfordert.

8. Die zuständigen Stellen können die an Bord mitgeführ-
ten Urkunden sowie Lizenzen und Berechtigungen der Besat-
zungsmitglieder prüfen, insbesondere gemäß § 29 Absatz 3 
Satz 2 LuftVG.

9. Unfälle, Störungen und Ereignisse sind gemäß der §§ 
7 und 9 LuftVO sowie den Vorgaben der Verordnung (EU) 
Nr. 996/20101, der Verordnung (EU) Nr. 376/20142 und der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/10183 zu melden. Bei 
gewerblichem Betrieb ist BOP.ADD.25, auch in Verbindung 
mit BOP.ADD.400 Buchstabe a), des Anhangs II der Verord-
nung (EU) 2018/395 zu beachten. Auf die besondere Mel-
depflicht bezüglich Gefahrgutunfällen und  zwischenfällen 
gemäß BOP.BAS.055 Buchstabe d) des Anhangs II der Ver-

1	 Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung 
von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung 
der Richtlinie 94/56/EG (ABl. L 295 vom 12.11.2010), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschrif-
ten für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Euro-
päischen Union für Flugsicherheit sowie zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, 
(EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 
3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 22.8.2018, S. 1) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung.

2	 Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. April 2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfol-
gung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der Verord-
nung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates und der Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 
und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission (Abl. L 122 vom 24.4.2014, 
S. 18), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2018/1139 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung 
einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, 
(EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/
EU und 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) 
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 22.8.2018, 
S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

3	 Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 der Kommission vom 29. 
Juni 2015 zur Festlegung einer Liste zur Einstufung von Ereignissen 
in der Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates meldepflichtig sind (ABl. L 
163 vom 30.6.2015, S. 1), die zuletzt durch die Durchführungsver-
ordnung (EU) 2022/3 der Kommission vom 4. Januar 2022 (ABl. L 
1 vom 5.1.2022, S. 3) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung.
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ordnung (EU) 2018/395 wird hingewiesen. Für die Meldung 
von Wildtierschäden wird auf die NfL 1-703-16 und für Luft-
fahrzeugannäherungen auf die NfL 1-915-16 verwiesen. 

10. Soll von den Vorgaben dieser Erlaubnis abgewichen 
werden, ist vorab eine diesbezügliche Erlaubnis der zustän-
digen Behörde gemäß § 25 Absatz 1 LuftVG einzuholen.

V. Inkrafttreten:

Diese Erlaubnis tritt am Tage nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

Münster, den 24.06.2022

Az.: 26.03.01-004

Bezirksregierung Münster 
Im Auftrag 

gez. Reinhard Bernshausen

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

110	 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Name, Vorname:	 Meyer, Miguel
Geburtsdatum:	 08.01.1998
Zuletzt bekannte Anschrift:	 Bültestr. 89 a, 
	 32545 Bad Oeynhausen
Bescheid vom:	 21.06.2022
Betreff:	 Widerruf der Erlaubnisse gemäß
	 § 34d und § 34f GewO
Aktenzeichen:	 UV 2818/19 und FAV 1287/19

Für die vorbezeichnete Person ist ein Bescheid unter dem 
o.a. Aktenzeichen erlassen worden, der nicht zugestellt wer-
den konnte, da der Aufenthaltsort unbekannt ist. Ermittlun-
gen über den aktuellen Aufenthaltsort verliefen ergebnislos.

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) vom 21.06.2022 
öffentlich zugestellt.

Der Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind bzw. mit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Licht-
bildausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter 
abgeholt oder eingesehen werden bei:

Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 
Referat Recht

Elsa-Brändström-Straße 1 - 3 33604 Bielefeld

Vor der Abholung des Bescheids ist Kontakt aufzunehmen 
mit:

Sachbearbeiter/in:	 Jaqueline Voth
Telefonnummer:	 0521 554-211
E-Mail: 	 j.voth@ostwestfalen.ihk.de

Bielefeld, den 27.06.2022

i.A. Jaqueline Voth

111	 Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches

Das Sparkassenbuch Nr. 30622625 wird nach vorherigem 
Aufgebot (14. März 2022) hiermit für kraftlos erklärt.

Rahden, den 20. Juni 2022

Stadtsparkasse Rahden 
Der Vorstand

112	 Beschluss

Da das Sparkassenzertifikat 
Nr. 307160671 
aufgrund des Aufgebots vom 17.03.2022 nicht vorgelegt 

wurde, wird dieses für kraftlos erklärt.

Brakel, den 17.06.2022

Sparkasse Höxter  
Der Vorstand 

Jens Härtel      Achim Frohss

113	 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

Die Sparkassenurkunde Nr. 3 160 099 622, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemali-
gen Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist 
abhanden gekommen.

Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, 
seine Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar-
kassenurkunde anzumelden.

Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

Herford, den 20.06.22 

Stadtsparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand


